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Status : - Alternates

(1) Die Union übt die Zuständigkeiten, die ihr in der Verfassung übertragen werden, gemäß
den Bestimmungen des Teils II im Wege der folgenden Rechtsakte aus: europäisches Gesetz, euro-
päisches Rahmengesetz, europäische Verordnung, europäische Entscheidung, Empfehlungen und
Stellungnahmen.

Das europäische Gesetz ist ein allgemein gültiger Gesetzgebungsakt. Es ist in allen seinen Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Das europäische Rahmengesetz ist ein Gesetzgebungsakt, der – ohne Einzelheiten zu regeln -, für
jeden Mitgliedstaat, an den es gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist,
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlässt.

Die europäische Verordnung ist ein allgemein gültiger Rechtsakt ohne Gesetzgebungscharakter; sie
dient der Durchführung der Gesetzgebungsakte und bestimmter Einzelvorschriften der Verfassung.
Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Die europäische Entscheidung ist ein Rechtsakt ohne Gesetzgebungscharakter, der in allen seinen
Teilen verbindlich ist. Ist sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so ist sie nur für diese verbindlich.

Die Empfehlungen und die Stellungnahmen, die von den Organen angenommen werden, sind
rechtlich nicht bindend.

Explanation (if any) : In der Vergangenheit wurden Richtlinien häufig durch in Einzelheiten
gehende Regelungen überfrachtet. Ähnlichen Entwicklungen sollte beim Nachfolgeinstrument der
Richtlinie vorgebeugt werden. Entsprechend seiner Bezeichnung soll das Instrument lediglich
hinsichtlich der zu erreichenden Ziele einen Rahmen setzen, den die Mitgliedstaaten durch Wahl
der Form und Mittel ausfüllen.


